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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Kopfstützenar-
matur, insbesondere für einen Kraftfahrzeugsitz, und 
insbesondere eine derartige Armatur der Art mit min-
destens einer in der Rückenlehne des besagten Sit-
zes insbesondere mittels einer fest mit der Struktur 
dieses Sitzes verbundenen Hülse eingeführten Spin-
del.

[0002] In der Automobilindustrie verwendete Kopf-
stützen umfassen auf bekannte Weise ein auf einer 
Armatur angebrachtes Stützkissen, das an seinem 
unteren Ende zwei Spindeln umfasst. Das hervorste-
hende Ende dieser Spindeln dringt in die Rückenleh-
ne des Sitzes ein. Wenn diese Kopfstützen höhen-
verstellbar sind, werden die Spindeln im Allgemeinen 
gleitend in den fest mit der Armatur des Sitzes ver-
bundenen Hülsen montiert.

[0003] Ein bedeutender Nachteil dieser Kopfstützen 
besteht in der Tatsache, dass sie bei frontalen Zu-
sammenstößen dazu neigen, unter der Wirkung der 
durch das rasche Kippen der Rücksitzes nach vorn 
induzierte Zentrifugalkraft nach oben zu steigen. Die-
se Wirkung kann bis zum Auswurf der Kopfstützen 
gehen, die dann durch das Fahrzeuginnere ge-
schleudert werden.

[0004] Aus diesem Grunde wurden mit Anti-Extrak-
tionsmitteln ausgerüstete Kopfstützenblockiervor-
richtungen mit einer U-förmigen Feder vorgeschla-
gen, deren Enden der Zweige an der Hülse befestigt 
sind, deren Zweige sich nach unten erstrecken, im 
Allgemeinen in der Richtung der Achse der Spindel, 
und deren zentrales Teil angeordnet ist, um in eine 
Kerbe der Spindel einzugreifen, wenn diese eine zen-
trale Position in der Höhe erreicht. Die Kerbe der 
Spindel ist derart, dass, wenn das zentrale Teil der 
Feder dort eingeführt ist, sie dann nicht durch einfa-
ches Ziehen der Kopfstütze von dort heraustreten 
kann.

[0005] Eine derartige Anordnung wird in der Patent-
schrift FR-A-2 756 789 offen gelegt, die eine Armatur 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht.

[0006] Im Übrigen muss die Spindel in die Rücken-
lehne des Sitzes in den zwischen den Halterungsmit-
teln derselben und ihrer hinteren äußeren Garnitur in-
begriffen freien Raum eingeführt werden. Die Halte-
rungsmittel umfassen im Allgemeinen jedoch in ih-
rem hinteren Teil ein Netz von Metallfedern, und die 
Kerbe der Spindel muss aus verschiedenen Gründen 
zur vorderen Fahrzeugseite gedreht werden, das 
heißt, zum Federnetz.

[0007] Das Problem besteht darin, dass die Position 
des Federnetzes in der vorderen/hinteren Richtung 
des Fahrzeugs relativ unpräzise ist. Sie hängt in der 

Tat vom Gewicht des Beifahrers ab, von seiner Hal-
tung auf dem Sitz und den Beschleunigungen, denen 
das Fahrzeug unterworfen wird.

[0008] Daraus resultieren Möglichkeiten des Hän-
genbleibens der Kerbe der Spindel im Federnetz der 
Rückenlehne des Sitzes. In diesem Fall wird die 
Kopfstütze festgeklemmt.

[0009] Diese Erfindung zielt insbesondere darauf 
ab, diese Nachteile zu beheben.

[0010] Zu diesem Zweck ist Gegenstand der Erfin-
dung eine Kopfstützenarmatur gemäß Anspruch 1.

[0011] Mit anderen Worten, die Kerbe umfasst in ih-
rem mittleren Teil eine Materialbrücke, und der mittle-
re Teil der Feder bildet eine zentrale Verstärkung, in 
der die Materialbrücke eingreift, wenn das zentrale 
Teil der Feder in die Kerbe eingeführt wird.

[0012] Infolgedessen weist die Spindel gegenüber 
dem Federnetz eine glatte Fläche auf und kann daher 
dort nicht mehr hängen bleiben.

[0013] Es ist im Übrigen bekannt, dass diese Stütz-
armaturen im Allgemeinen eine U-Form aufweisen, 
wobei zwei seitliche vertikale Spindeln durch ein zen-
trales horizontales Teil vereint werden. Das Problem 
besteht in der Befestigung des Stützkissens auf die-
sem mittleren Teil durch so einfache Mittel wie mög-
lich bei gleichzeitigem Zulassen einer Einstellung der 
Neigung dieses Kissens.

[0014] Gemäß einer Ausführungsart der Erfindung 
ist dieses mittlere Teil ebenfalls zylindrisch mit kreis-
rundem Querschnitt, und es wird eine reibend mon-
tierte Klemme zum Ausschwenken auf diesem mittle-
ren Teil vorgesehen, wobei die besagte Klemme mit 
Befestigungsmitteln für das Stützkissen ausgestattet 
ist.

[0015] Somit kann die Neigung des Kissens konti-
nuierlich eingestellt werden, und es ist kein Rastker-
bensystem notwendig.

[0016] Die Klemme besitzt bevorzugt eine Öffnung 
in ihrem die Armatur umschließenden Teil, wobei die-
ser einen in die besagte Öffnung eingeführten Vor-
sprung besitzt.

[0017] Somit wird das Kopfstützenkissen seitlich 
blockiert und seine winkelförmige Ausfederung wird 
begrenzt.

[0018] Nunmehr wird als nicht einschränkendes 
Beispiel eine besondere Ausbildungsart der Erfin-
dung unter Bezugnahme auf die schematischen, per-
spektivischen beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben, in denen:
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[0019] – Fig. 1 eine Gesamtansicht einer erfin-
dungsgemäßen Kopfstützenarmatur ist;

[0020] – Die Fig. 2a und Fig. 2b Ansichten des un-
teren Endes einer Spindel, jeweils mit und ohne Blo-
ckierfeder sind;

[0021] – Fig. 3 den oberen Teil der Armatur darstellt, 
auf dem die Befestigungsklemme des Stützkissens 
montiert ist; und

[0022] – Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des zentra-
len Bereichs dieses oberen Teils ist.

[0023] In Fig. 1 ist eine auf bekannte weise aus ei-
nem Metallrohr mit kreisförmigem Querschnitt reali-
sierte Kopfstützenarmatur zu sehen. Diese Armatur 
weist eine U-Form mit zwei durch ein mittleres Teil 
vereinten, zum vertikalen Eingreifen in die Rücken-
lehne eines Fahrzeugsitzes bestimmten seitlichen 
Spindeln 1 auf. Wie in den Fig. 2 dargestellt, wird das 
freie Ende der Spindeln 1 derart bombiert, dass es 
eine abgerundete Form aufweist.

[0024] Die Figuren stellen die Armatur in Vorderan-
sicht des Fahrzeugs dar, wenn sie montiert ist. Auf 
der vorderen Seite umfasst jede Spindel an ihrem un-
teren Ende zwei durch eine Materialbrücke 4 ge-
trennte halbe Kerben 3.

[0025] Die halben Kerben 3 sind im Verhältnis zur 
Symmetrieebene der zur Symmetrieebene der Arma-
tur parallelen Spindel symmetrisch.

[0026] Fig. 2b stellt im Übrigen eine Blockierfeder 5
in U-Form dar. Diese Feder 5 ist auf jede geeignete 
Weise fest mit der Struktur der Rückenlehne des Sit-
zes verbunden, zum Beispiel durch ihre Enden an ei-
ner durch die Spindel durchquerte Führungshülse 
montiert.

[0027] Das mittlere Teil 6 der Feder 5 bildet zwei 
durch eine Verstärkung 8 in der gegenüberliegenden 
Richtung vereinte seitliche Vorsprünge 7 in Richtung 
der Spindel 1. Wenn die Spindel 1 nach oben gezo-
gen wird und in der in Fig. 2b dargestellten Position 
im Verhältnis zur Feder 5 ankommt, greifen somit die 
Vorsprünge 7 in die Kerben 3 ein und blockieren da-
bei jede spätere Bewegung der Spindel nach oben. 
Es ist festzustellen, dass die Materialbrücke 4 in die 
Verstärkung 8 eingreift, wenn die Vorsprünge 7 in die 
Kerben 3 eingreifen.

[0028] Dank der Materialbrücke 4 kann die Kopfstüt-
ze vertikal gleiten, ohne dass die Gefahr besteht, 
dass ein inneres Organ der Rückenlehne des Sitzes, 
zum Beispiel eine Halterungsfeder, an der Kerbe 
hängen bleibt.

[0029] Das mittlere Teil 2 der Armatur weist in seiner 

Mitte einen zum Beispiel durch Quetschung realisier-
ten Vorsprung 9 auf.

[0030] Eine elastische Klemme 10 wird reibend auf 
dem mittleren Teil 2 der Armatur eingeführt. Die 
Klemme 10 umfasst eine Öffnung 11, in der der Vor-
sprung 9 eingreift, wenn die Klemme 10 auf der Ar-
matur montiert ist. Der Vorsprung 9 blockiert daher 
die Klemme 10 seitlich und begrenzt ihr winkelförmi-
ges Ausfedern.

[0031] Die Klemme 10 umfasst schließlich die Mon-
tage des Kissens der Kopfstütze erlaubende Löcher 
12.

Patentansprüche

1.  Kopfstützenarmatur, insbesondere für einen 
Kraftfahrzeugsitz, mit mindestens einer in die Rü-
ckenlehne des besagten Sitzes eingeführten Spindel 
(1), wobei die besagte Spindel an ihrer Vorderseite 
eine Kerbe (3) aufweist, die vorgesehen ist, um mit 
dem aktiven Teil (6) einer auf die Struktur des besag-
ten Sitzes montierten Feder zusammenzuwirken, wo-
bei der besagte aktive Teil vorgesehen ist, um in die 
besagte Kerbe (3) der Spindel eingeführt zu werden, 
wenn diese eine bestimmte Höhenstellung erreicht 
hat, dadurch gekennzeichnet, dass die besagte 
Kerbe (3) aus zwei Teilen auf beiden Seiten einer 
etwa parallel zur Symmetrieebene der Kopfstütze 
verlaufenden Symmetrieebene der Spindel realisiert 
ist, wobei die besagten beiden Teile durch eine Mate-
rialbrücke getrennt sind, wobei das besagte mittlere 
Teil der Feder zwei entsprechende Vorsprünge in 
Richtung der besagten Teile der Kerbe (3) bildet.

2.  Kopfstützenarmatur nach Anspruch 1, mit zwei 
durch einen mittleren Teil (2) verbundenen seitlichen 
Spindeln (1 ), wobei dieser mittlere Teil zylindrisch mit 
kreisrundem Querschnitt ist, und wobei eine Klemme 
(10) reibend montiert ist, um auf diesem mittleren Teil 
auszuschwenken, wobei die besagte Klemme mit 
Befestigungsmitteln (12) für das Stützkissen ausge-
stattet ist.

3.  Kopfstützenarmatur nach Anspruch 2, bei der 
die Klemme (10) eine Öffnung (1) in. ihrem die Arma-
tur umschließenden Teil umfasst, wobei letzterer ei-
nen in die besagte Öffnung eingeführten Vorsprung 
(9) aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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